
Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 

Sitzung vom 29. August 1990 

2849. Nutzungsplanung Neerach (Ergänzung Waldabstandslinien) 
Am 14. Mai 1990 hat die Gemeindeversammlung Neerach eine Wald-
abstandslinie im Gebiet Rebhalden in Riedt festgesetzt. Diese Linie mit 
15 m Waldabstand ersetzt diejenige, welche gestützt auf den Bundesbe-
schluss über dringliche Massnahmen auf dem Gebiet der Raumplanung 
(BMR) im Quartierplan Rebhalden (RRB Nr. 3882/1976) auf 20 m re-
duziert wurden. Gegen diesen Beschluss wurde kein Rechtsmittel einge-
legt. Die Vorlage ist recht- und zweckmässig. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Die mit Beschluss der Gemeindeversammlung Neerach am 14. Mai 
1990 festgesetzte Waldabstandslinie im Gebiet Rebhalden in Riedt wird 
genehmigt. 

11. Mitteilung an den Gemeinderat Neerach, 8173 Neerach (unter Bei-
lage eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exemplars des 
Waldabstandslinienplans), das Verwaltungsgericht, die Kanzlei der Bau-
rekurskommissionen sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 29. August 1990 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber: 

Roggwiller 
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